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DAS ERSTE WORT 

%. Vorangestellte Zusätze bei Personen- 
namen, wle: von, van, zum werden 

nicht berücksichtigt, es sel denn, daß 
sie mit dem Familiennamen ver- 

schmolzen sind (z. B. Vonderthann). 

2. Adels- und Berufstitel bel Personen- 
namen, wie: Freiherr, Graf, Baron, 

Professor, Doktor, Direktor u. ä. wer- 

den nicht berücksichtigt. 

3. Das besitzanzeigende’'s (Scherl'sVer- 

lag) und das besitzanzeigende "sche 

(Bauer’sche Buchhandlung) bel Per- 

sonennamen werden nicht berück- 

sichtigt. 

4. Verhältniswörter (am, zum, für), Bin- 
dewörter (und, &), Geschlechtswörter 

(der, die, das) bel Sachnamen blel- 

ben unberücksichtigt. 

6. Feststehende Abkürzungen von Sach- 
namen, wie: AEG, NSDAP, NSU u.a. 

werden wie ein Wort behandelt. 

DAS ZWEITE WORT 

6. Personennamen ohne Vornamen ste- 
hen vor solchen mit Vornamen. 

7. Die abgekürzten Vornamen stehen vor 

den ausgeschriebenen. 

8. Ein Vorname hat den Vorrang vor 
zweien, zwei vor drelen. 

9. Gebrüder, Brüder, Geschwister gel- 
ten als Vorname, 

10. Nachgestellte Zusätze bei Personen- 

namen, wie: & Co. Erben, Nachf., 

Sohn, Jun., sen, Wwe. werden als 

zweite Wörter behandelt, wenn kein 

Vorname da ist. Das gleiche gilt für 

Doppelfirmen (Bauer & Becker) und 

Doppelnamen (Bauer-Wagner). 

11. Die Reihenfolge der Personennamen 

Ist also wie folgt: 

Personennamen ohne Vornamen, 

ohne Zusätze, 

Personennamen ohne Vornamen, 

mit Zusälzen, 

Personennamen mit Vornamen, 

ohne Zusätze, 

Personennamen mit Vornamen, 

mit Zusätzen, 

BEISPIELE 

Die Zahlen bezeichnen 

die Regeln 

Die Allgemelne Aktiengesell- 
schaft für Berg- und 
Hüttenbau. . ... 

Prof, Bauer'sche Bücherel . 

Bauer & Co 

Bauer G.m.b.H. 

. Bauer Nachf. 

Bauer-Wagner 

A. Balenzı 

Brüder Bauer ... 

Carl Bauer 

Emil Bauer 

Emil Bauer /r 

Emil Bauer sen 

Geschw. Bauer .. 

Heinrich Bauer 
jetzt Walter Baumann. . . 

J. Bauer 

Martin Bauer, Berlin 

Martin Bauer, Stuttgart . . 

Moritz Bauer & Co. 
jetzt Alfred Herrmann, . 

Richard Bauer, Berlin-Dahlem 14 

Richard Bauer, Berlin-Steglitz 14 

Theodor Bauer, 

Berlin, Alexandrinenstraße 15 

Theodor Bauer, 
Berlin, Friedrichstraße . . 15 

12. 

13. 

14. 

15, 

16 

17. 

18, 

19. 

20, 

Cr OEL Ruzaln dur Lil Odin 
DIE GRUNDREGEL DER ALPHABETISCHEN BRIEFABLAGE 

a Sämtliche Namen, ob Personen, Firmen, Organisationen, Behörden usw., folgen einander 
% nach dem ABC und werden nach dem ersten Wort eingereiht, sofern es kein Vorname 

‘ ist, der stets als zweites Wort gilt. Entstehen auf diese Weise Gruppen von gleichen Wör- 

tern, so werden zur Unterscheidung die zweiten, dritten und sogar vierten Wörter je In 

der Reihenfolge des Alphabets herangezogen. Aehnlich wird Jedes Wort, ob ein erstes, zwel- 

tes, drittes oder viertes, nach seinem ersten, zweiten, dritten usw. Buchstaben eingeordnet, 

DAS DRITTE WORT 

Nachgestellte Zusätze bel Personen- 

namen, wie: & Co,, Erben, „Nachf,, 

Sohn: Jun., sen., Wwe. werden äls 
dritte Wörter behandelt, wenn:eln Vo 

name da ist. Das gleiche gilt für 

pelfirmen und Doppelnamen. 

Sind nachgestellte Zusätze nicht ‚vors 
A 

handen, so wird als drittes Wort da w 
Wohnort herangezogen. 

VIERTE WORT n 
Bel gleichlautenden Ortsnamen wer 

den die.amtlichen Zusätze zur Untei 

scheidung herangezogen, z.B.Münst 
(Hessen), Münster a. Stein, Münst 
(Taunus), Münster (Westfalen). V 

orte laufen unter den dazugehörig 
Städten Inalphabetischer Reihenfol 

Finden sich an eln und demselben 
zwel gleichlautende Namen, 50 w 

den die. Straße und schließlich 
Hausnummer (als fünftes Wort) 

Unterscheldung herangezogen, 

VERSCHIEDENES 
Umlaute: &, ö, ü gelten als ae, 08, ue, 

I und J sind zwel verschiedene Buch- 
staben, 4 

Mitlautverbindungen, wie: ch, cK,’%tp, 
werden wie zwel Buchstaben betrach- 
tet, dagegen werden Sch und St am 

Wortanfang vorteilhaft als selbstän- 
dige Buchstaben in der Reihenfolge 
S, Sch, St'behandelt, 

Vor-, Familien- und Sachnamen wer- 
den stets so abgelegt, wie sie geschrie- 
ben sind, nicht etwa nach der heute 
gültigen Rechtschreibung, also Carl 
mit C, Commerzbank mit C usw. 

In Fällen die zwel Auslegungen zu- 
lassen, empfiehlt es sich, an der einen 
Stelle einen Hinwels auf die andere 
anzubringen, Man geize nicht mit sol- 
chen Hinweisen und sel besonders 
freigebig bei Firmenänderungen wäh- 
rend der Uebergangszeit, 

‚ Die alphabetische Gliederung ist ausführlich behandelt In der RKW-Veröffentlichung Nr. 6: 
„Die Deutschen Einheits-ABC-Regeln“, erschienen im Verlag G. A. Gloeckner, Leipzig C 1. 

Wen 
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Id 
ichecheitsdienft des Reichsführers 7 lchreibern.. 56, den 21.lebr. 1942 

Raifer-Wilhelm-Str, 46 
SD-Leitobfehnitt Hamburg Tel. 35 17 22/23 

VER ı1/b Bär, Allf2 st./Ra. 
Es wird gebeten, im Antwortfcreiben ftets vorftehendes Zeichen anzugeben. 

Dec RFAy u. Chef d.Deutsch. Polizei 
Ber Chef der Sicherheitspolizel u, des SD An das 

/ 942 V. 
Reichssicherheitshaupt ant, BHELEZ: 24, 2, 1 

J Amt VI B, Anlg.ı PA br be 15 

Berlin-Schmargendorf R 

Berkaerstraße 32/35. 

Ba Betr.: Reisebericht über Italien. ER ve —— 
>. 

Vorg.: Ohne. 

„ & Anl 1 (i | EG I 0 n age: WW j u 
} 17 u Cr A _—_ oT _ Re AED VUN 2 =) 

Zr + Anliegender Bericht über Italien wurde’von dem hiesigen 

ER en J3/8 Zubringer “am.- 11 744 zur ausschließlichen Verwendung im 
Ben SD, zur Verfügung gestellt. ya 

| I T, 

| EN u Mel. 
| 9-Haugt sturmführer. 

E/o213 
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Ham.-11 744 

An den SD Sicherheitsdienst P 

=, m... zoom 

Betrifft : Reise nach Italien und Sizilien . 

Der Gesamteindruck den ich während der drei Wochen 
Aufenthalt in Sizülien erhalten habe , ist stimmungsmässig und politisch 
kein sehr guter . 

Die Hauptursache dürfte in der miserablen Organisation 
der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung liegen die zu 90% grossen 
Mangel oder sogar Not leidet . Es fehlt an sämtlichen wichtigen Lebens - 
mitteln vollständig oder aber sind nur zu Wucherpreisen im Schleich - 
handel erhältlich . Ich gestatte mir , Ihnen hierzu einige Unterlagen 
zu geben ! 

e Teigwaren Makkaroni und Spagetti sehr knapp oftmals nicht 
Brot ist knapp aber täglich 200g erhältlich erhältlich 
Kartoffeln werden je Monat 1 Kg verteilt , z.2t. wird die 

Oktober Ration verteilt , nachdem man im Dezember 
4 Waggons verdorbene Ware ins Meer schütten musste . 
Es sollen auch"bereits einige von Deutschland ge - 
lieferte Waggons Saatkartoffeln an die Bevölkerung 
für Speisezwecke abgegeben sein . 

e.iled3sce.h sehr knapp je Woche 100g je Person , aber im 
Schleichhandel ohne Schwierigkeiten zu bekommen . 

O1 welches vor dem Kriege je Liter 7 Lire kostete , ist 
heute im Schleichhandel nicht unter 170 - 180 Lire 
je Liter erhältlich .Wochenration 150 - 200 g 

E je r nachdem die Preise offiziell auf 3 Lire je Stück 
heraufgesetzt sind , sind in einigen Orten Siziliens 
Eier ohne Schwierigkeiten zu bekommen . 

Fische sind ausserordentlich knapp , da die Fischer nur an 
einigen Stunden am Tage fischen dürfen , und eine 
grosse Zahl Fischerboote nicht mehr für diesen Zweck 
zur Verfügung stehen „ Fische sind nicht rationiert , 
und daher für die allermeisten unerschwinglich teder. 

Gemüse trotzdem dieses im Lande selbst angebaut wird , nur 
sehr schwer erhältlich , besonders Blumenkohl ‚Fenchel 
usw . sehr teuer und knapp . 

Ob s # sehr reichlich , Preise etwa doppelt so hoch wie vor 
einem Jahre . 

Da die Löhne der Arbeiter , Angestellten und Beamten 
nicht verbessert wurden ,„ und z.B. ein mittlerer Beamter nicht über 
Lire 1200 - 1800 .- monatlich verdient , die Arbeiter im Gegenteil 
noch erheblich weniger , so ist die Not in weiten Schichten des Volkes 
sehr gross .Auch hat die Korruption durch die Teuerung starken Umfang 
angenommen , und im Volke kursieren unzählige Gerüchte und Erzählungen 
die noch zu einer erheblichen Verschlechterung der Stimmung beitragen . 

. 
Right-Botlorn Allgned 
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Hingegen ist die Hochachtung und Begeisterung für das deutsche 
Wılitär und die deutschen Leistungen srtoss und ehrlich . Weite 
Kreise der Ärbeiterschaft und der unteren Beamten welche keinerlei 
Sympathien für die faschistische Partei haben - und oftmals gar noch 
kommunistisch und international denken - haben die feste Überzeugung, 
dass unser Führer Adolf Hitler alleine in der Lage ist , ihnen 
Lebensbedingungen zu geben , wie sie für unseren deutschen Arbeiter 
selbstverständlich sind . Der Wunsch dass die Deutschen auch noch 
in Italien Ordnung schaffen möchten , ist in diesen Kreisen bestimmt 
vorhanden , während die Oberschicht und auch die Kaufmannskreise 
befürchten , dass nach der siegreichen Beendigung dieses Krieges 
der deutsche Einfluss in Italien so stark werden könnte , dass sie 

PR praktisch der deutschen Führung unterstellt würden , und diese Sorge 
veranlasst manchen dieser Schicht nicht mitzuarbeiten an den gewaltüi- 
gen Aufgaben in dem grossen Geschehen welches sich im littelmeer 
abspielt . Ich habe grade bei den Wirtschaftsbehörden oftmals das 
Gefühl des passiven Widerstandes uns Deutschen gegenüber gehabt . 
Hinzukommt die doppelte Moral welche die Italiener bei der Durch - 
fürhrung unserer Wirtschaftsvereinbarungen an den Tag legen .- 
Es ist seit llonaten praktisch unmöglich von Italien und jetzt von 
Sizilien Früchte zu bekommen .Zur Erläuterung der Ursachen diene 
Ihnen Nachstehendes : 

Die ICE in Rom ( eine $täatliche Einrichtung welche den Export 
sämtlicher landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
überwacht |) 

erteilt jedem Exporteur am Beginn der Fruchtsaison eine Exportlizenz 
deren Höhe sich nach den Vergleichsjahren 1936 - 1938 richtet .Diese 
Lizenz gilt für die ganze Saison „ In diesen Vergleichsjahren hat 
Deutschland ca. 63 - 70% der gesamten Gemüse und l'ruchtexporte 
Italiens aufgenommen . 

Bw Zusammen mit dieser Exportlizenz erhält jeder Exporteur einen 
Begleitbrief worin ihm zur Auflage gemacht wird ,„ für Italien aus 
dieser Lizenz die grösstmöglichsten Ergebnisse herauszuholen. Kommt 
er dieser Auflage nicht nach , werden ihm Lizenzenentzug und Be - 
strafung angedroht „ Erzielt er jedoch gute Ergebnisse , so werden 
ihm zusätzliche Sonderlizenzen als Belohnung in Aussicht gestellt . 

Nun sind mit Deutschland wohl feste Preise im Zusammenhang mit 
deutschen Kohlenlieferungen vereinbart , aber keine Liefermengen . 

E Die Entwicklung ist nun so gekommen „ dass Länder wie üchweden „ i 
/; Schweiz , Ungarn usw . sehr viel höhere Preise bieten als Deutschlaä 

3 [7 w . . “ Ar s ir 2 es kann im Durchschnitt etwa 6 - 10 000 Lire per Waggon , sodass die 
FF Sizilianer ihre Ware nach diesen Ländern geben und nicht nach 

Deutschland angeblich aus der Besorgnis heraus von der Ice bestraft 
zu werden , wenn sie nicht höchste Ergebnisse für Italien heraus - 
holen „ Bei dem herresschenden Waggonmangel erhalten also diese 
Länder nahezu sämtliche Exportlieferungen und Deutschland hat das 
Nachsehen . Ais Deutschland jetzt für Apfelsinen z.B. ähnliche 
Preise bewilligen wollte wie die erwähnten Länder sträubten sich 
die Italiener hiergegen mit Händen und Füssen „ weil angeblich die 
italienischen Binnenpreise dann nachteilig beeinflusst würden . 
Zusammengeflasst muss ich erklären , man hat das Gefühl , dass die 
italienischen Behörden gar kein Interesse an der Belieferung G 
Deutschlands zeigen , wenn auch hohe Stellen in ihren Reden immer 
wieder die Exporteure ermahnen , auch nach Deutschland ihren Export- 
verpflichtungen nachzukommen . Right-Bottorn Allgned 
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Vfg. 

I.Schreibe: Geheim! 
RENTE N. 

An das 

Reichswirtschaftsministerium 
z.Hd.v.Herrn Reg.-Assessor Syrup 
- persönlich - 

BEE ED: WW. BR 

Behrenstraße 453/45 

Abgeja er: 173 = m; 

Y, 

Betr.: Deutsch-italienisches Landwirtschaftsabkommen. 

Vorg.: Unterredung zwischen Reg.-Assessor 77-Hauptsturn- | 
Syrup und }7-Untersturmführer Zimmer vom 

9.1.41. 

Wie die oben erwähnte Unterredung ergab, beruht eine 

hier vorliegende Meldung auf Richtigkeit, daß ein 

deutsch-italienisches Wirtschaftsabkommen die Liefe- 

rung von Frühjahrskartoffeln von Italien an Deutsch- 

land, wofür Deutschland die Saatkartoffeln lieferte, 

vorsieht. 

N Die hier angefallene Meldung besagt weiter, daß ein 

Abteilungsleiter im italienischen Landwirtschafts- 

ministerium sich hierzu geäußert haben soll, daß Ita- 

lien wegen des Nehlmangels gezwungen sein wird, die 

Frühjahrskartoffeln den eigenen Markt zuzuführen. Es 

sei sogar erwünscht, von der guten deutschen Kartoffel- | 

ernte noch in diesen Wintermonaten etwas abzubekommen. 

Vielleicht würde Italien an Deutschland dieses Ansuchen 

stellen müssen. | 

RN 
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üs wird um Kenntnisnahme und Unterrichtung der an dem 

Vorgang interessierten Stellen gebeten. 

11.2.4... VIE 1243312) „DU 
{ III.Z.d.Generalakten 

vI VIE 
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wirtschaftsministeriun.). 

Berlin, den 8.1.41. 

Wa wre 
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VM I 6852 meldet mit Sendung 40 v.13./17.12.40,Nr.361: 

Das neue deutsch-italienische Landwirtschaftsabkommen 

sieht die Lieferung einer grösseren Menge von Sdatkar- 

toffeln aus Deutschland nach Italien vor, wogegen sich 

Italien verpflichtet, im kommenden Frühgahr die daraus 

gewonnene Frühkartoffelernte zum grössten Teil nach ; 

Deutschland auszufrülen.Infolge des Mehlmangels wird 

Italien aber gezwungen sein, die Frühkartoffeln dem 

eigenen Markt zuzufflfffien. Es wäre auch sehr erwünscht, | 

von der suten deutschen Kartoffelernte noch in den Win- 

termonaten etwas abzubekommen. Vielleicht wird Ttalien 

an Deutschland dieses Ansuchen stellen müssen. 

(Quelle: Comm.Dr.Marini, Abteilungsleiter im ital.Land- 

Is: ‚2u4sA:VI E 1263312). 
II. 2.4.4.VI B 11(0r.6852), 

Er 
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vB" Berlin, den 15.71.41. 

Vernerk 

Betr.: Deutsche militärische Unterstützung für Italien. 

vıM I 6852 meldet mit Sendung 44 v.8./14.1.41,r.412: 

Über das Ausmass der deutschen militärischen Unterstützung 

erklären die befragten militärischen Kreise, dass noch 

nichts Endgültiges vereinbart sei. Eine Umfrage unter 

italienischen gutinformierten Journalisten ergab folgen- 

des Bild: 

1. Italien habe die Entsendung deutscher Panzer nach Libyen 

auf dem Luftweg abgelehnt. 

2, Deutschland wird im Miststelmeerkrieg von süditalienischen 

Stützpunkten.aus mit seiner luftwaffe teilnehmen. Unter 

den deutschen Fliegern befinden sich auch Spezialisten 

in der Bekämpfung von Panzern. 

3. Die deutsche Unterstützung im Kampf gegen Griechenland 

werde umfangreich sein, aber — entgegen der weiterhin 

bestehenden Annahme der Bevölkerung - nicht von Baris 

aus erfolgen, sondern über Bulgarien in einem Marsch 

auf Saloniki. 

Vfg. 
2 \ 

ale } K: B% erl 
5 Y # 

1 [97 1: 41, 

IT: 2.4.A.VI # 12(3312). 

I11.2.4.A.VI E 11(0r.6852). \gıH 
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Fopolo d'Italia 

vom 19.Februar 1941 

Collaborazione. ind 
"Ttalo-germanica 

striale 
TR WET ssürgggge 

x 

|Javol dell Commission per pie delle mer pie 
Roma 18 febbraio 

Sui lavori svolti dalle commissioni 
italiane e germaniche per l’impiego 
delle materie prime nell’industria, sı 
apprende quanto segue: 

I lavori; delle due commissioni 
hanno avuto inizio il. 18 gennaio in 
Germania ed hanno ayu.o termine 
deri a Koma, : 

v La delegazione italiana, presiedu- 
ta... dall’Accademico Giordani, era 
costituita da professori universitari, 
da rappresentanti della Confedera- 
zone fascista degli industriali e delle 
popolazioni interessate, e da circa 
30 teeniei dell’industria. Essa era 
suddivisa ih, 6° sottocommissioni: 
elettroteenica,: costruzioni di mac- 
jehine,e costruzioni .edili; meccanica 
fine; industrie. chimiche; industrie 
'metallurgiche e sigerurgiche; indu- 
stiie degli armamenti. Esse hanno 
visitato tuttO le industrie germani- 
che, ‘prendendo visione delle impo- 
nenti trasformazioni che i processi 
industriali hanno subito per dare, 
con le stesse materie prime fonda- 
mentali .e con ritmo accelerato, una 
gigantesca produzione, quale & ri- 
chıesta dal contingente annuale, 
A rendere la visita sono giunte in 

questi giörni in Italiä le corrispon- 
aenti comimissioni’ di verniel deiin- 
dustria geimanica, presiedute dal 
Brigade Führer, Paul di Zimmer- 
mann, commissario della Reichstelle 
per i metalll, ammiratore dell’Italia, 
il quale guida con entusiasmo la 
sperimentazione industriale per, il 
raziöonale impiego delle materie 
prime,  ' ı 

‚ Anche queste commissioni germa- 
niche comprendevano professori del 
Politecnici e personalitä rappresen- 
tative della tecnica germanica. Tali 
commissioni sono state ospiti della 
Confederazione fascista degli indu- 
striali ed hanno visitato le piü im- 
portanti oflcine italiane, dove han- 
no potuto constatare il gigantesco 
sforzo compiuto dalla nostra indu- 
stria per migliorare:la proäuzione e 
per elevare, con l’impiego piü razio- 
hale delle materie prime, il poten- | 
ziale bellico del nostro Paese. 

I lavori delle due commissioni 
centrali si sono svolti presso il Mi- 
nistero degli Esteri e presso il Con- 
siglio nazionale delle ricerche, Alla | 
riunione conclusiva sono intervenuti! 
il sen. Giannini, nella sua qualitä di 
presidente del Comitato governativo 
italiano e, per la Germania, il Mi- 
nistro plenipotenziario dott. Clodius, 
nella sua qualitä di capo della dele- 
gazione commerciale germanica e 
presidente del Comitato governativo 
germanico per }’Italia. 

Ieri,-al Consiglio nazionale delle 
ricerche, ha avuto luogo la riunione 
di chiusura. In essa si & stabilito un 
programma di scambi di esperienze 
tecniche e si sono gettate le basi 
per un lavoro comune nel camp 
della sperimentazione che dovrz 
guidare, non solo la produzione di 
guerra, ma anche quella di pace do- 
|po la Vittoria. Ha preso, quindi, la 

parola il Brigade Führer, Zimmer-i® 
mann, il quale ha espresso le im-| 
pressioni che la delegazione tecnica 
germanica aveva tratto dalle visite 
fatte alle nostre industrie, Tali im- 
pressioni egli ha riassunto dicendosi 
ammirato dello sforzo compiuto in 
Italia per l’impiego razlonale delle 
materie prime; le realizzazioni rag- 
giunte in molti campi sono di gran- 
dissima utilitä per il lavoro comune, 
Egli ha concluso manifestando la 
sua flducia nei frutti che derive- 
ranno aı nostri due Paesi dagli 
scambi di esperienze tecniche nel 
campo della produzione. ! 
L'accademico Giordani ha ringra- 

ziato il Brigade Führer, Zimmer- 
mann, a nome dei techici itallani ed 
ha sottolineato i vantaggi che deri- 
veranno alle industrie dei due Pacsi 
dallo scambio. della sperimentazione 
e dalla reciproca conoscenza perso- | 
nale degli uomini che attendono| 
alla produzione nei diversi sebtord, 
industriali. ; 
‚U Ministro..plenipotänziario,. doht, 
Clodius, ha espresso vivo compiaci- 
mento,per le impressioni riportate 
and uegniel germanici sull’alto grado 
di perfezione ragglunto in tuttl 1 
settori della nostra Industria, gul-| 
data da teenlei di grande valoro, 
Il sen, „Glannini ha xisposto tin-| 

grazlando per il lusinghiero apprez- 
zamento e per Il lavoro compiuto 
dalle due commissioni tecniche, che 
serve ad una plü completa ed ampia 
visione dei reciproci bisoni ed ha 
sottolineato come il lavoro futuro 
servirä, non soltanto a dare ampio 
respiro alla nostra produzione in- 
dustriale, ma anche ad EDER 
dire le relazioni tra i due Paesi, 

ie 
ea 
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Eigentum des Deutschen Nachrichtenbüros (DNB) 
Rohmaterlial — Nur zur streng persönlihen Kenntnisnahme des Emplängers 

Unmzensiertes Material (Ohne redaktionelle Verantwortung) Nik zur Veröticnükhung 

Nr. 58 morgens 

Eigendälenst 27.Februar 1941. Blatt - 19 - 

Rom, 26.Febr. (dnb-Vertreter) Die deutsch-italienischen Wirtschaf: 

verhandlungen, die in den letzten Wochen in Rom stattfanden, haben 

heute ‘ihren Abschluß gefunden, Die getroffenen Vereinbarungen wurden 

vom Gesandten Clodius für Deutschland und von Botschafter Giannini 
für Italien unterzeichnet, "Die Abkömmen regeln den gesamten Waren- 

und Zahlungsverkehr zwischen beiden Ländern für das Jahr 1941, Die 

Tatsache, daß in beiden Richtungen ®ine erhebliche Steigerung der 

Ausfuhr vorgenommen werden konnte, beweist aufs neue, daß die Lei- 

stungsfähigkeit der deutschen und italienischen Wirtschaft durch 

den Krieg nicht behindert wurde, Die beiden Länder sind in der Lage, 

sich gegenseitig mit den kriegswichtigen Rohäötoffen und anderen für 

die Kriegführung nützlichen Erzeugnissen zu versorgen. Um sicher- 

zustellen, daß die kriegswirtschaftliche Zusammenarbeit ohne Störung 

dem gemeinsamen Ziele des Endsiegs der Achsenmächte dienen kann, 

wurde vereinbart, daß während des Kriegen jedwede kriegswichtige Lie- 

ferung zwischen den beiden Ländern unabhängig vom Ausgleich der 

Handelsbilanz und dem Stande des Verrechnungsverkehrs vorgenommen 

werden muß. Die Verhandlungen haben sich im Geiste der engen Kamerad- 

schaft vollzögen, die in den Beziehungen zwischen den beiden ver- 

bündeten Ländern besteht, 

Ei Re (Quelle Stefani) 

1.d.d, *° 
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Zeichen: 

Zum Abschluß der deutsch-italienischen Wirtschaftsabkommen 

„Einheitsfront gegen den gemeinfamen Feind“ 
Kom, 27. Februar. 

Das an Mittwoch abgejälofjene italienilch: 
deutjde Mirtihaftsablommen wird von Ber 
gejawten italieniihen Donnerstagpreife mi 
lebhafter Befriedigung aufgenommen, Diejem 
Gefühl der Befriedigung entiprechen auch) die 
äußere Aufmadhung des amtlihen Komme 
niques und die Kommentare dazu. In dDreis 
Ipaltigen Berichten auf den Titeljeiten unter 
großen liberihrijten drüden die Morgen: 
Blätter die Meinung aus, da das Xb:- 
fommen im gleihen Mahe der italie- 
nijden wie der deutihen Krieaswirtihaft 
Nupen bringt und eine neue Bejtätigung 
der vollftändigen Harmonie und 
Solidarität der beiden Länder aud 
auf wirtihaftlijem Gebiet liefert. 

„Deflaggero“ unterftreicht, daß die Ver: 
handlungen in hohem und offenherzigem 
fameradjhaftlidem Geift geführt 
worden find, und jpendet dem Führer ber 
deutihen Aborbnung, i 
hohes 2ob. „Bopolo di Nom en 
Abmahungen eine neue Etappe ber fort« 
igreitenden deutic-italieniihen Vereinigung 
auf allen Gebieten. Nicht wenig habe zu 
Lem Abihlug der Abmahungen die Gleich: 
artigleit der Verwaltungs» und Finanz: 
ruttur beider Länder beigetragen. 

Das zwilhen Deutihland und Stalien ge- 
troffene Ablommen habe in zweifaher Hin- 

den beiden Staaten werde der Erzeugungss 
thythmus troß des Krieges intenjiv aufrechte 
erhalten. Weiter zeige das Ablommen, daß 

6 au auf diejem Gebiet vollfte Solida- 
rität beitehe niht nur in den 
Idealen und in ben Abfichten, fonbern 
vor allem au in ber altiven Zufammens 
arbeit auf allen Gebieten und in der Zus 
Jammenfajfung aller räü Le, 
die Für den AR den Angriff und | 
den Sieg dienlic) jeien. Beim Marfchieren 
Seite an Geite gebe jeber das, was er habe, 
weil er wiffe, dah jede Gabe an den Mer« 
bündeten ein Beitrag zum gemeinjamen 
Siege Jei, a das neue Ublommen glie« 
derten fi aud, die Volfswirtihaften der 
Adhje in eine Ginheitsfront gegen 
den gemeinjamen Seind ein, 

Die Turiner „Gazzetta bei Popolo“ bes 
tont, da bas Ablommen die Zujammen- 
arbeit zwilhen Deutjhland und Stalien 
immer enger und wirljamer gejtalte, Sebe 
beitiiche Abjiht, Die beiden Achjenmärte 
buch die MWirtihaftshlodade in Die Enge zu 
treiben, werde zunichte gemadht. Man Tonne 
bas Ablommen als einen Schritt zum 
unfehlbaren Sieg bezeihnem. 
„Stampa“ erklärt, die Achjenmädhte geben 

der Welt das leuhtende Beifpiel 
der Siherheit,. Kraft und des 
vollen Vertrauens A De auhunt und an 
den Gieg. Das Ablommen jei ein neuer 

it eine außerordentliche Bedeutung, jhreibt | Beweis für die volfftändige Gleihheit der 
er „Bopolo d'Italia“. Abgejehen von der Gelihtspuntte zwilhen. Deutigland und 

Erhöhung. des Warenaustaujhes u 
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Ve EB: 12 Berlin, den 28.2.4. 

Bu 

Vaereinzernis 

Betr.: Rumänische Öllieferungen an Italien. 

SD-LA Wien meldet mit Schreiben v.20.2.41 (Meldungen aus 

Rumänien): 

& Pellegrino Vinchezzo ist in das rumänische Petroleumgebiet 

abgereist, um zu inspektieren und eine Beschleunigung 

der Bohrungsarbeiten italienischer Gesellschaften zu 

bestimmen. Dies zum Nachteil der deutschen Lieferungen. 

Pellegrino Vinchezzo wird zu Drohungen gegenüber den 

Rumänen greifen, weil die Ausfuhr von Petroleum und Ben- 

zin nach Italien äußerst gering ist. Alle Vorräte gehen 

ins Reich und fast gar nichts nach Italien. 

Vf. SE 

I. 2.0.4, 378 1265312).7 54 
Ri II. Z.d.A.VI BE 12(3354). 

III.2.4.A.VI E 11(Or,6890). 

ML. 
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Reidyswirtfchaftsminijterium Berlin WS den 5. März 1941 
Der Verbindungsführer VI Behrenftrafe 43 

Y / 184 / FR Fernfprecher: Sammmel-Nr. 16 43 51 

Es wird gebeten, diejes Gefchäftszeichen und den 

Geheim! 
Gegenjtand bei weiteren Schreiben anzugeben 

Eingegangen: 

6. MRZ. 1941 An 

VIErMB65| Ass Amt VI, 
- VIE- 
BO2 BEN 

Betr.: Deutsch-Italienische Wirtschaftsverhandlungen. 

Die Verhandlungen in Rom sind, wie bekannt, Ende 

letzter Woche abgeschlossen worden. Das Ergebnis 

wird hier im grossen und ganzen als befriedigend 

bezeichnet. Es wird angenommen, dass der Gesamt- 

warenaustausch 1941 doch an die 2-Milliarden-Grenze 

herankommen wir Chyers 

Genauere Berichterstattung sowie Aharuck des Ver- 

tragstextes folgt, sobald er hier vorliegt. 

rmführer 

Y 

/ / 

F 

en kan 

RETRO 
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Berliner Börsen-Zeitung 

vom 18.5.1941 

Der Handel Stalien-Augojlawien
 

a aubihlan wener Protokolle 

Drahtmeldung unferes Korrefpondenten 

sono SF Nom, 18. März. 

Zwifchen Italien und Yugoflawien find heute neue Pro- 

tofolle über den gegenfeitigen Handelsaustaufd) 

unterzeichnet worden, Dem Norgang wird in politischen 

| Streifen der italienischen Hauptftadt große Beachtung NC- 

{chentt. Die Erfordernifie des Krieges machten zum Teil eine 

limitellung der im DBorjahre getroffenen Abfprachen nötig. 

63 wurde der Tatjadye Nechnung getragen, "Daß gegeinpärtig 

in Albanien getämpft Wird, und deshalb eine Vermehrung Des 

unmittelbaren Austaufc)es zwifchen Albanien und Algo» 

ifaivien vorgsjehen. G3 wurde der Imjtand bertichfichtigt, 

„da. die -Adria für. ‚ben friedlichen Verkehr „von Handelär 

icjiffen fcyivierig‘ geworden ift. Die Transporte werben fic) 

daher hauptlädjlid) auf dem Gijenbahnveg , abwiceln, an 

diejem Zufammenhang fpielte aud) das Problem des Trans 

fits über Jtalien umd iiber Jugoflaiwien nad) anderen Länr 

dern und das Problem der Tarife eine Rolle. Mm die Tarif 

fragen endgültig zu Härten, foff binnen furzem eine Stonferenz 

von Fachleuten in Belgrad jtattfinden. Bemerfenäwerte Ver- 

änderungen find auch) im Suftem ber Sahlungen ge 

troffen worden, indem da3 Glearing verbeffert wirbe. Um 

erireufichjten für Die beteiligten Länder ijt vor allem, daß die 

Ziffern, die für ben tünftigen Hirtichaftsaustaufc) feftgelegt 

wurden, die des Vorjahres erheblich übertreffen. Die Der« 

Handlungen fanden in einer Atmofphäre gegenfeitiger Herz« 

Yichfeit itatt. 

„ii, "372372. 
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ernsprechNr, oo — 7 EEE FREENET: 

7.) Arbeitsstelle: 
Fernsprech-Nr, 

au mn win is um hiess he mm A m apa Ann mein hate a be m ie war Ward Men ben dee Mei ade amt ah nt ae Merk arme On Aa mn man ma Dann An ba m m nd I 

8.) Zweck der Reise: 
ensuss 8° nga Sn aumar ne een, ——en me ern un aba rn nd En nn an mu mm nn een 

9.) Welches: Land wird bereist _? 
Reiserouse) mnicöetgrm sungen Ange irn mn rei mil pam arme men ana Def geben red jäher Me hen Ani Ana men pn An in Au en m mn ae An ee aa dar mn nn en 

f 

10.) Reisezeit: 
mn nr wii are ht Mair pam mr ini, Air Mn men men pi men mer me de ME am mn inet arte mm Ws m au da a rn dr irn ar hund pn Ma WÄ Mre abl adn r aer ya m e nn Iean ame 

Ag wm we mat ah mat ar ai mh inte mann men da ya He an dern mern War an aan ana are rn pi ben m an mn mn vn 11.) Genaue Reiseziel-Anschrifts 

12.) Wehrdienst-Verhältnist, u en u ER he EEE ME Et ee he a er le 
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Berlin, den „ „18.3.4, , , 
Dr. Wo/Eri. 

An die Gruppe „LE 

Betr.: Handelpolitische Beziehungen zu ‚Ttlalien 
andelsverkehr & SET ge 

Melder: 6451 

al 

ARE Wars? 11.17 Sa A EINE N DAR, 

er ea RICH) 
69720200: 5 

t der Bitte um Kenntnisnahme und —= 

sser Bericht (ist nur für die Gruppe N und darf! 
‚cht weitergeleitet werden. 

eye | 5, 
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Betr.: Aandelspolitische Beziehungen zu Italien 

Abschrift. a 

Handelsverkehr mit Italien 

iz ————— 

In der Zeit vom 20.Januar bis 26.Februar 1941 haben der deutsche und 
der italienische Regierungsausschuss für die Regelung der üeutsch-Italieni- 
schen wirtschäftsbeziehungen eine gemeinsame Tagung in Rom abgehalten. 
Durch umfangreiche Vereinbarungen vom 26.2.41 ist der gesamte Waren- und 
Zahlungsverkehr zwischen den beiden Ländern für das Jahr 1941 neu geregelt 
werden. Nach beiden Seiten ist eine erhebliche Steigerung der Lieferungen 
vorgesehen, wobei kriegswichtige Rohstoffe und sonstige kriegswichtige 
Erzeugnisse eine besondere kolle spielen. Um sicherzustellen, dass die 
kriegswirtschaftliche Zusammenarbeit ohne Binschränkung dem gemeinsamen 
Ziel des endgültigen Dieges der Achsenmächte dient, wurde vereinbart, dass 
während des Krieges jede kriegswichtige Lieferung aus dem einen Lande in 
das andere Land unabhängig vom Stande der Handelsbilanz und des Verrech- 
nungsabkommens vorgenommen werden soll. 
Aus dem Verhändlungsergebais ist für die deutsche Industrie folgen- 
des wichtig: 
I. Warenverkehr (Allgemeines) 

Für den Warenaustausch zwischen Belgien, Norwegen und den l\iederlan- 
den einerseits und [Italien andererseits im Jahre 1941 sind besondere Lie- 
ferkontingente vereinbart worden. Die Bezahlung dieser Lieferungen er- 
folgt im Wege des deutsch-itakimischen Verrechungsverkehrs. 

II) Deutsche Ausfuhr nach Italien. 

la) Die normalen Kontingente für die “infuhr deutscher Waren nach 
Italien sinä die gleichen wie in früheren Jahren geblieben. Die italie- 
nische veite hatte eine wesentliche Kürzung beantragt. 

1b) Darüberhinaus wird Italien im Jahre 1941 für eine Reihe deut- 
scher waren zusätzliche “infuhrlizenzen erteilen. Die Ausstellung der 
Binfuhrlizenzen für diese Zusatzkontingente erfolst unabhängig von der 
für die regelmässigen Kinführer vorgesehenen Vorzugsbehanl.ung. 
Soweit chemische Frodukte in Frage kommen sind die betreffenden Firmen- 
direkt von uns unterrichtet worden. 

2) Deutschland hat darauf hingewiesen, dass in Italien bei der Ver- 
wendung von deutschen medizinischen Erzeugnissen und medizinischen Speziali 
täten in Krankenhäusern nd Kuranstalten erhebliche Schwierigkeiten | 
aufgetreten seien. Italien hat erklärt, es werde dafür Sorge tragen, dass | 
die italienischen Vorschriften über die Verwendung von Arzneimitteln in 
Italien mit dem deutsch-Italienischen Abkommen vom 15.PFebruar 1939*"über 
den Handel mit medizinischen ärzeugnissen und »pezialitäten in Kinklang 
gebracht würden. 

3) Italien hat versichert, dass die Frage der Erhebung des Söprit- 
zollzuschlages für shemische Fertigfabrikate, zu deren Herstellung Alkos ; 
hol verwendet wurde, bereits Gegenstand der Prüfung durch die zuständi- 
gen italimischen stellen aus Anlass der vorbereitenden Arbeiten für die 
heuordaung des italienischen Zolltarifs sei. Dabei werden nach ! \öglichkeit 

dem_ 
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dem deutschen “unsche, von der Erhebung des öpritzollzuschlages bei den 
obengenannten Waren abzusehen, Rechnung getragen werden. 

III) Zahlunssverkehr. 

1. Im Jahre 1941 werden 315 000 italienische Arbeiter nach Deutsch- 

land kommen. Zu einem hohen Frozentsatz handelt es sich dabei um quali- 
fizierte Facharbeiter. Deutscherseits ist zugesxt worden, dass die ür- 
sparnisse der italknischen Arbeiter und ängestellten, die in das Reich 
oder die besetzten Gebiete verpflichtet sind oder werden, in vollem Um- 
fange über das RN-Sanmelkonto überwiesen werden Können. 

2) Die Bestimmungen über die vorläufige Regelung des Zahlungsverkehrs 

zwischen Italien einesseits und Belgien, den Niederlanden und Norwegen 
andererseits vom August 1940 sind darin erweitert worden, dass in Zunkunft‘ 
auch Zinsen, Gewinnanteile, Miet- und Fachtzinsen und ähnliche regel- 
nässig wiederkehrende Leistungen aus Guthaben, Krediten, Hypotheken und 
anderen Vermögensanlagen über die für den Warenverkehr bestimmten Konten 
überwiesen werden können. Ferner ist vereinbart worden,d ass in gewissem 
Umfange auch die Erlöse aus italienischen Kapitalliquidationen in Belgien 
den hiederlanden und Norwegen und die Erlöse aus belgischen, niederlän- 
dischen und norwegischen Kapitalliguidationen in Italien über die Kon- 
ten überwiesen werden können. Pan 

3) Der deutsch-Italienische Vergechnungsverkehr ist durch Aufhebun,’ 

des sonderkontos für die Kegelüng der Zahlungen im Warenverkehr zwischen 
Deutschland una den italienischen Besitzungen und Kolonien sowie des von- 
derkontos für Filmzahlungen vereinfacht worden. Die bisner über das Kolo- 
nialsonderkonte laufenden Zahlungen werden in Zukunft über das RM-Sammel- 
konto (Warenkonto) um die bisher über das Filmkonto geleiteten Zahlungen 
über das Konto !Iverschiedene Ubertragungen abgewickelt. 

4) Auf dem Gebiete des Versicherungsverkehrs ist vereinbart worden, 
dass alle Zahlungen im Verrechnungswege geleistet werden. Bine gleiche Re- 
gelung ist getroffen worden für den Vemsicherungsverkehr zwischen den be- 
setzten Gebieten und Italien. 
IV. Reiseverkehr. 

Die bisherigen allgemeinen Bestimmungen über den Reiseverkehr zwi- 

schen Deutschland und Italien sind bis auf geringfügige Änderungen auf- 
recht erhalten geblieben. Um die Bereitstellung von Keise- und Aufent- 

haltskosten in dem erforderlichen Ausmasse zu ermöglichen, sind die bisher 
vorgesehenen monatlichen Kontingente aufgehoben worden. Auf‘ Zahlungsmi t- 

tel für Reisen von Deutschland nach Italien muss nach wie vor ein Aufschlag 
von 17% gezahlt werden, während in Italien kKeisezahlungsmittel für Keis | 

nach Deutschland zum Kurse von 6,58 Lire für 1 RM zur Verfügung gestellt 

weruen. 

V. Verschiedenes, 

Bei den letzten in Wailand geführten Besprechungen zwischen der 

Reichsgruppe Industrie und der Confederatiorge Fascista degli Industrie- 

bestand Einigkeit darüber, dass deutsche und italienische "irmen keine 

jüdischen Vertreter beschäftigen dürften, die von einer Fira des anderen 

Landes entlassen woruen seien. Die Regierungsausschüsse Deutschlands 

und Italiens haben äie Zweckmässigkeit dieser Vereinbarung anerkannt und 

werden die indieser Hinsicht unternommenen schritte der beiden spitzen- 

verbände ünterstützen. 
Über allgemeine Bedingungen, unter denen kriegswichtige Erfindungen 

Gebrauchsmuster und Herstellungsgeheimnisse bereitgestellt werden sollen, 

ist ein Geheimabkommen abgeschlossen worden über dessen Inhalt an Inter- 

essenten, die ein berechtigtes Interesse nachweisen Können auf Wunsch 

auskunft gegeben werden kann. 
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> Abschrift. 

Regierungsausschussverhandlungen 

Wie Sie bereits der Fresse entnommen haben, sind 

Betr.: Italien / Ergebnis der deutsch-italienischen 

am 26.Februar 1941 in Rom nach mehrwöchigen Besprechungen die 
auf deutscher seite unter Führung des Gesandten _Dr. Clodius 
stehenden deutsch-Italienischen Regierungsausschussverhändlüngen 

mit der Unterzeichnung einiger Protokolle abgeschlossen werden 

In diesen Frotokollen sind die Vereinbarungen niedergelegt, 

die den gesamten Waren- und Zahlungsverker zwischen Deutsch- 

land und Italien für das Jahr 1941 neu regeln. Grundsätzlich 
ist zu bemerken, dass eine erhebliche Steigerung des Aussenhandels 

vorgesehen ist und dass darüber hinaus sich die beiden 

Länder verpflichtet haben in erheblichem Umfang sich gegen- 

seitig mit kriegswichtigen Rohstoffen und sonstigen kriegs- 

wichtigen Erzeugnissen zu versorgen. In diesem Zusammenhang 
ist die Tatsache wichtig, dass für die Dauer des Krieges jede 

kriegswichtige Lieferung aus dem einen Lane in das andere Land 

unabhängig vom Stande der Handelsbilanz und des Verrechnungs- 

verkehrs vorgenommen werden soll. 

Mit der Bitte um streng vertrauliche Behandlung geben wird 

Ihnen im folgenden die für ....... wichtigen kinzelheiten aus dem 

Verhandlungsergebnis bekannt; 

A. Allgemeiner Warenverkehr. 

I. Deutsche Ausfuhr nach. Italien, 

a) Deutsche Normalausfuhr nach Italien’ 

Neben den Verhandlungen über die Abstimmung der Wi rt- 

schafts- und Handelspalitik auf die Kriegserfordernisse 
nahmen die Besprechung über den normalen, Warenverkehr 

09 

den grössten Raum ein. Der italienische Kegierungsausschuss 

hatte eine wesentliche Kürzung der bisher bestehenden 

Normal-Kontingente für die Zinfuhr deutscher Waren nach 
italien beantragt; den Bemühungen der Deutschen Regierung 

ist es jedoch gelungen, zu erreichen, dass died eutschen 

Normal-Kontingente für 1941 sich, wie bisher, auf Basis 

der deutschen Ausfuhr im Jahre 1954 aufbauen. Das Dedeu- 

tet, dass die Normal-Kontingente die gleichen wie in 

früheren Jahren geblieben sind, eine Tatsache, die als 

ein für unser Exportgeschäft besonders wichtiger Erfolg 

der Verhandlungen zu bewerten ist. Der Gesamtbetrag der 

deutschen Normal-Kontingente dürfte bei etwa 200 Millier 

Reichsmark liegen. 
b) Zusatzkontingente für die deutsche Ausfuhr nach Italien 

asfuhr nach Italien im 

Jahre 1941 festeosetzten Zusatzkontingente dürften fol- 
Im Rahmen der für die deutsche 

gende Angaben interessieren: 

Neben Zusatzkontingenten für Halb- und Fertigerzeußgnisse 

aus Eis en und Stahl, Maschinen und Maschinenteile. 

elektrische Apparate, wissenschaftliche Instmmente ünd 

verschiedene Materialien für Industrieanlagen im Gesant- 

- wert von 35 Millionen Reichsmark wrden folgende Zusatz- 

kontingente fixiert, deren Kenntnis für defes.cer.eree cc. 

interessant sein dürfte: 

aus Pos.480 Medizinische Apparate 
(Venülen) 

Pos.497 bis a Tonfilmaufnahme-Apperaturen 

IIESS Waren aus Schmirgel, Silizi- 

15 dz 

80 dz 
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umklarbid und ähnliches 200 dz 

aus Pos.558 Keramische Farben 70 dz 

aus 2277563 Glastrübungsmittel 500 dz 

Pos.679 £ Eisenoxydfarben 3.000 dz 

22706 Ferroeyanide von Kalium 
und Natrium 900 dz 

eassent, Nicht genante anorganische 6.500 äz 

BIETISZC Kalisalze 600.000 dz 

ENXSS) Nicht genannte organische 
chemische Erzeugnisse 4,000 dz 
(Unser Antrag auf Fixierung 
des Kontingentes von 4.000 dz 
auf die ARCA wurde abgelehnt). 

aus Pos.781b Diphenylbenzilbezoatsulfid 
mit Zusatz von Perubalsam 100 dz 

aus '" 781 Feingepulvertes Eisen für 
pharmazeutische Zwecke 25 dz 

20s.796 Farben, nicht genante 500 dz 

aus Pos.769 Pariserblau und Stahlblau 20 dz 
aus ' 879b Synthetische Edelsteine, 

bearbeitet 0475 42. 

c) Lieferung kriegswichtiger Rohstoffe und Erzeugnisse nach 
Italien 

Über die oben unter a) und b) erwähnten Kontingente 
hinaus sind für zahlreiche kriegswichtige Rohstoffe und 
Erzeugnisse (Kohle, Eisen, Schrott, Stahl, Chemikalien 
und andere Waren) erhebliche Lieferungen vereinbart worden. 

II) Italienische Ausfuhr nach Deutschland. 

a) Italienische Normalausfuhr nach Deutsahland 
Die normalen Zahlungswertgrenzen für die #infuhr italieni- 
scher Waren nach Deutschland sind ebenfalls die gleichen, 
wie bisher, geblieben. 
b) Zasätzliche Wertgrenzen für die deutsche Einfuhr aus 

Italien 
Über die normalen Zahlungswertgrenzen hinaus sind für das 

Hahr1941 für weitere italimische “aren zusätzliche Wert- 

grenzen vereinbart worden. Soweit es Sich bei diesen um 

Waren handelt, die in besonders grossen lliengen nach Deutschland 

eingeführt werden können oder die den Interessenbereich der ..... 

angehen, haben wie diese zusammengestellt und als Anlage beige- 

fügt. 

Darüber hinaus ist vereinbart worden, dass die in frük- 

ren Asatzabkommen vorgesehenen Bahlungswertgrenzen für 

die deutsche Einfuhr von Kunstseide aus Italien für 

das Jahr 1941 in folgender Höhe zu bemessen sind: 29, 
ottorn Alilgned 

Right-Bot 
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e) 

Deutsche Zolltarif- 
Nr. RM 

394/395 Kunstseide 15.000.000. ‚—- 

503 Zellwolle 9.000.000. ,—- 

Der italienische Regierungsausschuss hat in diesem Zusam- 
menhang darauf hingewiesen, dass italenischerseits 
grosses Interesse an der Ausfuhr von 800.000 kg Krepp- 
garnen zu Lasten der oben angegebenen Zahlungswertgrenzen 
für Kunstseide besteht. Der deutsche Regierungsausschuss 
hat seine Bereitschaft erklärt, den deutschen Abnehmern 
den Kauf dieser Menge nahezulegen.. Diese Regelung ver- 
steht sich aber als Ausnahmeregetung für das Jahr 1941. 

Weiterhin werden von deutscher Seite im Jahre 1941 zu- 
sätzliche Devisenbescheinigungen für die Zinfuhr folgender 
Vextilerzeugnisse aus Italien ausgestellt werden: 

In 1.000Reichsmark 

Beidengewebe und NMischgewebe 16.000 

Rohe Kunstseidengewebe 35.000 

Fertige Zellwollgewebe für Männer- 
und Frauenkleidung BR. 8.000 

Fertige Kunstseidengewebe 4.000 

Andere Gewebe aus verschiedenen pflanz- 
lichen öpinnstoffen (ausgenommen Wolle 
und Baumwolle 2.500 

Fertigkleidung und Regenmäntel für Männer 
und Frauen 1.500 

Strümpfe aus Kunstseide, Zellwolle und 
Mischgarnen 500 

Tisch- und Bettwäsche aus Zellwolle und 
Nischgarnen 500 

Kunstseiden- und Zellwollteppiche 1.500 

Fernerhin wurden, wie des Interesses halber noch 

bemerkt werden soll, für 1941 für die Einfuhr von 
italienischem Obst und Gartenbauerzeugnissen Zahlungswert- 

srenzen in Höhe von RM 220 Millionen Reichmark verein- 

bart. 

Lieferung kriegswichtiger Rohstoffe und Erzeugnisse 

nach Deutschland 

Über die unter a) und b) erwähnten Lieferungsmögli.ch- 

keiten hinaus sind für die bestimmte kriegswichtige Wanen 

Schwefel, Juecksilber, Hanf und andere Waren) erbeb- 

liche italienische Lieferungen für das Jahr 1941 verein- 

bart worden. 

Soweit bei den Verhandlungen Fragen erörtert worden sind, 

die lediglich einzelne Verkaufsgemeinschaften angehen, sind 

diese durch Sonderschreiben bereits orientiert worden. 
PR: 
BIN, Bio 
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Der in den Normal-Kontingenten und den Zusatz-Kontingenten 

festgelegte beiderseitige Warenaustausch wird im Jahre 1941 

ein Gesamtvolumen von etwa 1 Milliarde Reichsmark nach bei- 

den Richtungen erreichen. 

III.Handelsverkehr mit dissten Ländern. 

Für den Warenaustausch zwischen Belgien, Norwegen und den 

Niederlanden einerseits und Italien andererseits im Jahre 

1941 sind besondere Lieferkontingente vereinbart worden. 

Die Bezahlung dieser Lieferungen erfolgt im Wege des deutsch- 

italienischen Verrechnungsverkehrs. 

B. Zahlungsverkehr. 

T. 

ze) 

III) 

Zahlungen aus Filmkäufen, für Film-Lizenzen, aus der Gewinnbe- 

teiligung an Filmen erfolgen in Zukunft über das 

Konto "Verschiedene Übertragungen". Die bisherigen Film- 

Konten werden abgeschlossen und auf das Konto "Verschiedene 

Übertragungen" überwäkesen. 

Die Konten betreffend Lieferung in Kohle werden aufgehoben. 

Die Verrechnung erfolgt nunmehr über das "Reichsmark-Sanmel- 

konto" bzw. "Allgemeines Konto". n 

Regelmässig wiederkehrende Leistungen aus Guthaben, Krediten 

usw. (Zinsen,Gewinnanteile, Tantieme) zwischen der italieni- 

schen-albanischen Zollunion einerseits und Belgien, den N, eder- 

landen und Norwegen andererseits, werden über das Naren-' 

verkehrs-Konto'' bezahlt. 

Erlöse aus italienischen Kapitdliquidationen in 

Belgien, Holland, Norwegen"sowie umgekehrt werden 

uneingeschränkt über das"Warenkonto" verrechnet. 

Im Verhältnis zu Belgien auch vor der Besetzung ent- 

standene Verbindlichkeiten werden über das "Rbichsmark- 

Sammelkonto'" verrechnet. 

Im Jahre 1941 werden etwa 515.000 italienische Arbei- 

ter (zum grössten Teil Facharbeiter) nach Deutschland 

kommen. Die Ersparnisse dieser italienischen Arbeiter 

werden in vollem Umfange über das "Reichsmark-Sammel- 

konto" überwiesen werden. 

Auf dem Gebiete des Versicherungsverkehrs ist verein- 

bart worden, dass alle Zahlungen im Verrechnungswege 

geleistet werden. Im übrigen haben Deutschland und 

Italien im Rahmen der allgemeinen Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Ländern auch auf dem Gebiet das 

Versicherungs-und Rückversicherungswesens eine enge 

Zusammenarbeit beschlossen. 

Die Deutsche Regierung hat der italienischen Regierung 

zugesagt, dass den italienischen Versicherungsgesell- 

schaften in den von deutschen Truppen besetzen Gebie- 

ten die Möglichkeit gegeben wird, ihre Tätigkeit 

aufrecht zu erhalten und normal zu entwickeln. Im 

Hinblick hierauf ist italienischerseits zugesagt wor- 

den, den deutschen Versicherungsinteressen in Italien 

besondere Brücksichtigung zukommen zu lassen. 

C. Allgemeine Fragen 

I) Jüdische Vertreter 

Es wurde eine Vereinbarung getroffen, wonach deutsche 

Be 

5 
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und italienische Firmen in ihren und aritten Ländern MY 

jüdische Vertreter nicht beschäftigen, die von einer 
Firma des anderen Landes entlassen worden sind. 

II) Patentsituation 

Die italienische Regierung hat zugesagt, dass alle 
deutschen Patente, die in Italien infolge Nichtausübung 
zum Verfall kommen würden, automatisch für weitere 
zwei Jahre in ihrer Gültigkeit verlängert werden. 
öine grundsätzliche Kegel£ung der deutsch-italienischen 
Beziehungen auf diesem Gebiet soll einem nach Beendi- 
sung des Krieges abzuschliessenden Abkommen vorbehalten 
bleiben. 

Die Frage der Ausübung des Patentschutzes bei 
Verfahren zu Herstellung von Heilmitteln soll eben- 
falls erst nach Kriegsende geregält werden. 

Über die allgemeinen Bedingungen, unter denen kriegs- 
wichtige ärfindungen, Gebrauchsmuster uni lHerstellungs- 
geheimnisse bereitgestellt werden sollen, ist ein 
Geheim-Abkommen abgeschlossen worden. 

D.Reiseverkehr 

Die bisherigen allgemeinen Bestimmungen über den 
Reiseverkehr zwischen Deutschland und Italien sind 
bis auf geringfügige Änderungen aufrechthalten 
geblieben. Um die Bereitstellung von keise- und 
aufenthaltskosten in dem erforderlichen Ausmass zu 
ermöglichen, sind die bisher vorgesehenen monatlichen 
Kontingente aufgehoben wordeli? Bei Zaulungsmitteln 
für keisen von Deutschland nach Italien muss nach wie 
vor eine Aufschlag von 17% gezahlt werden, während 
in Italien Reisezahlungsmittel für kgisen nach 
Deutschland zum Kurse von 6,58 Lire für RM 1,-- zur 
Verfügung gestellt werden. 

Wir bitten vie, die oben wiedergegebenen Informationen 
streng vertraulich zu behandeln und sie auf keinen Fall 

"an dritte ötellen oder in das “usland weiterzugeben. 

Right-Buottorn Allgnec 



Deutsche Allgemeine Zeitung 

vom 291.März 1941 

Deutsch-italienische landwirtschaftliche Verhandlungen. Vom 17. bis 20. März 1941 fanden in Wien zwischen Vertretern der deutschen und ilalieni- schen Regierun Besprechungen über landwirtschaftliche Fragen slatt. ie Verhandlungen dienten der weiteren Durchführung des Uebereinkommens, das der Reichs- minister für Ernährung und Landwirtschaft Darr6 und der königl. italienische Landwirtschaftsminister Tassinari im Herbst des vergangenen Jalıres abgeschlossen haben, und befaßten sich mit dem Ausbau und der Verstärkung der landwirtschaftlichen Zusammenarbeit, zwischen Deutschland und Italien; sie führten insbesondere zu einer Vereinbarung über eine verstärkte Einfuhr von Obst und Gemüse, Sämereien und Heil- und Gewürzpflanzen nach Deutschland. Die Aussprache erbrachte in allen Punkten einen erfolgreichen Abschluß, 
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I-Dienst 

50 2ZoLodle 

Buch "Erbpflege und Christeutum" auf den Index gesetzt 

Vaart ck an 8,0 dh o= Das buch "Ertpflege und Christentum“ 

von Wolfgang Stroothenke wurde durch Dekret des St, Ufficio verboten 
und auf den Index gesetzt, 

Ro/Hb/Hk/v 1747 9) i 
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VL DI5 Berlin,den 27.3.1941. 

An | ei! 

vEB1 Mal | 

im Hause. 

Betr.:Störung deutscher Einkäufe in Iran durch Italien, 

\a, % Unser«VM melden aus Iran,daß die Italiener in unfairer Art den ; 

“ deutschen Wolleinkauf in Iran stören.Sie bedienen sich 1 at 
39 

.. 

ur - 1 Aak. \) eines deutschen emigrieten Juden,der im Finanzministerium sitzt 

m Thon und dauernd versucht Deutschlands Einkäufe mit allen Mitteln 
Bi: x zu stören. 
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VI E 12-3312 Zi/Ma AZıVI E7I/M Berlin, den 28. März 1941 

Vfg. 

I.Schreibe: 

An 

VID53 

im Hause, 

Betr.: Störung deutscher Einkäufe in Iran durch Italien. 

F X Vorgs: Dort,Schr,VI D 5 vom 27.3.41. 

Es wird gebeten, die dortigen V-Nänner aufzufordern, 
| nähere Angaben über die Art der unfairen Störungen 

der Italiener zu machen, Außerdem interessiert der 

Name des deutschen emigrierten Juden, der der dortigen 

ha \ Meldung zufolge im Finanzministorium in Teheran sitzt, 

sowie die Art seiner Verbindung zu den Italiener». 

ER 

T122.4.A,.VL 812 13312) 

III.2.d.Gener
alakten 

u vI 11 
x 

L3.Y | 
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2 9, März 1941 

AAXNIXZIZIX 

VIE 11 Zi/Ma AZıVI ESS/Z/41 Prinz Albrechtstr.8 

Vfg. 

I.Schreibe: 

An das 

Reichswirtschaftsministerium 

z.Hd.%#-Hauptsturmführer Reg.-Rat Syrup 

- persönlich »+ 

Beriin WB. 

Behrenstraße 45-45 

Betr,: Störung deutscher Einkäufe In Iran durch Ttalien, 

Vorg.: Ohne. 

Aus verläßlicher Quelle wird aus Teheran gemeldet, daß 

äie Italiener in unfairer Art den deutschen Wolleinkauf 

in Iran stören. Sie sollen sich dabei eines deutschen 

emigrierten Juden, der im Finanzrinisterium in Teheran 

sitzt und ständig versucht, Deutschlands Einkäufe mit 

allen Mitteln zu stören, bedienen. 

Es ist von hier Anweisung gegeben worden, genauere Fest- 

stellungen über die Art der Störung und über den Juden 

zu treffen. Zu gegebener Zeit wird nachberichtet. 

II.2.d.A.VI E ?1 (Schriftwechsel) 

III.2.d.Generalakten 

IV.Ausbuchen 
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N 28, März 1341 

ZAXILZIIXXT 

Prinz Aldbrechtstr,.$ 
VIE 11 Zi/la AZ:VI E 7%P2 /41g 

os Geheim 
L.Schreibe: 

An das 

Reichswirtschaftsministerium 

z.Hd.v.He 5 os Svrup 
- persönlich - 

Bar 1 1:8 Ei B4 

Behrenstraße 43-45 

Betr.: Störung deutscher Einkäufe in Iran durch Italien. 

Vorg.: Ohne. 

Aus verläßlicher Quelle wird aus Teheran gemeldsdt, daß die 
Italiener in unfalrer Art den deutschen Wolleinkauf in 
Iran stören. Sie soilen sich dabei eines deutschen emi- 

. srierten Juden, der im Finanzministerium in Teheran sitzt. 

und ständig versucht, Deutschlands Einkäufe mit allen 

Mitteln zu stören, bedienen. 

Es ist von hier Anweisung gegeben worden, genauere Fest- 

stellungen über die Art der Störung und über den Juden 

zu treffen. Zu gegebener Zeit wird nachberichtet, 

II.2.d.A.VI E 11 (Schriftwechsel) 

IIL.Z2.d.Generalakten 
IV.Ausbuchen 
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12 Berlin, den 2,4.1941 

Vernerk,. 

Betr.: Leipziger Vrühjnhrsmesse 1941 (Italien). 

SD-Abseknitt Leipzig meldet mit Schreiben vom 15,.3,41 
+ folgendes; 

Erwähnung fand auch eine Lak Abmachung zwischen dem 
Führer und dem Duce, in der vereinbart wurde ‚ daß Ttalien 
Deutschland in erhöhten Yaße uf wirtschaftlichen Gebiet, 

2 insbesondere durch ital,Arbeitskräfte, die Isufend in Veutsch- 
lend als Fach-, Landarbeiter usw. sinreisen, unterstützt, wäh- | 

| uf 
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rend Deutschland Italien in gleichem Maße militärische Unter- 
stützung zukommen 1381, weil der deutsche Soldat eben der 
bessere ist, s 

Ve. (urgkii 
LsAbschrift 2.4.A.VI E 12 (3311): / _ Y 

IlsAbschrift 2.4.A,VI E 12 (3312) KÄ | 
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NE» 12 \ Berlin, den 5.4.1941 

Veesrzmserrekt, 

Betr.: Bericht über Italien. 

SD-Leitbschnitt Hamburg überreicht mit Schreiben vom 

6.2.41 einen Bericht, der auszugsweise wie folgt lautet: 

In Mailand habe ich ein #ssen in der Handelskammer mitge- 

macht, bei dem außer dem Gesandten Alfieri und dem Wirt- 

schaftsminister Pirelli unser Staatssekretär Landfried 

eine Rede hilt. Diese Rede war allgemein gehalten und 

brachte als einzige positive Sache die Forderung, daß 

D,utschland und Italien sich als ein Wirtschaftsgebiet be- 

trachten müßten und daß deswegen ein Land nicht darauf drin- 

gen sollte, auch alles das herzustellen, was das andere 

Land herstellt, Die Länder müßten sich ergänzen. - In Ge- 

sprächen, die ich nach der Rede mit Itallenern hatte, wurde 

diese Äußerung dahin ausgedeutet, daß Italien im eigenen 

Lande keine Industrie mehr fördern dürfte, die Deutschland 

unbequen sei. 

Im Gegensatz zu früher, wo man solche Gedankengänge in Ita- 

lien irgendwie gehässig kommentiert hätte, nimmt man heute 

diese Suprematie Deutschlands eigentlich als etwas Gege- 

benes hin. Auch die Verhandlungen, die ich im Auftrage der 

deutschen Reismühlengruppe wegen weiterer Lieferungen führ- 

te, ließen deutlich erkennen, daß man heute auf eine viel 

größere Nachgiebigkeit trifft als früher. Denselben Ein- 

druck hatte ich aus Äußerungen von Mitgliedern der deutschen 

Kommission, die unter dem Gesandten v.Clodius zur Zeit in ” 

Rom verhandelte. Das bisher allerdings stark übertriebene 

ERDE 
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S 1bstbemußtsein und aie sehr leicht verletzte 

Bitelkeit der Italiener tritt zur Zeit Deutschland 

gegenüber nicht in Erscheinung. 

Vfg. 

I.Bericht bestätigt vorhandene Weldyygen und Gerüchte. 

ITI.Abschrift 2.d.A.VI E 12 (3312) v/% 

111.2.d.A.VI E 12 (601) OR 
IV.Ausbuchen a a a Pi 
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Abschrift. 

Betr.: Deutsche Schif&ladunsen in italienischen Nothäfen. DeLLee 18 

In der Anlage übersende ich eine Abschrift der zwischen 
der Deutschen und der Italienischen Regierung getroffenen 

Vereinbarung über die Behandlung der in italienischen Nothäfen 
gelandeten deutschen schiffsladungen zur Kenntnis und weiteren 
Veranlassung. 

Die Verwertung der notgelandeten Schiffsladungen ist 
nach folgenden Richtlinien durchzuführen; 

l. Für die Waren, die nach den getroffenen Abmachungen als deutsche 
Waren anzusehen und nocht nicht verwertet sind, sind die 
vorgesehenen Bescheinigungen durch den Führungsstab Wirt- 
schaft für den Wehrwirtschaftsbezirk X, Hamburg, auszustel- 
len. Der Nachweis über die Nichtbezahlung der Ausfuhrware 
oder die Bezahlung der Kinfuhrware ist vom Ablader bzw. 
Empfänger der Ware zu erbringen. In der Kegel wird die 
schriftliche Versicherung des Abladers oder Empfängers genü- 
gen, dass der 2aufpreis noch nicht eingegangen ist bzw. 
dass vom Empfänger bereits Zahlung geleistet ist. Die Be- | 
schaffung der Unterlagen für die Ausstellung der Bescheini- 
gungen erfolgt zweckmässigerweise durch die Aeedereian. 

2. Die Pescheinizungen sind von Führungsstab Wirtschaft für 
den Wehrwirtscahftsbezirk X über das Keichswirtschaftsmini- 
sterium und das Auswärtige Amt der Deutschen Botschaft 
in Rom zuzuleiten. Piese gibt die Bescheinigungen dem 
italienischen Ministerium für die auswärtigen Angelegenheiten 
weiter. Die italienische Kegierung wird die örtlich zu- 
ständigen Behörden mit den zur "urchführung der wetroffenen 
Abmachungen erforderlichen Weisungen versehen und sie von 
den aufgrund der vorgelegten Bescheinigungen im Einzelfall 
‚getroffenen &ntscheidungen unterrichten. Mleichzeitig wird 
die Italienische #egierung die Yeutshbhe Botschaft entspre- 
chend verständigen. Die Deutsche Potschaft wird die ihr 
zugehenden Mitteilungen über die “ntscheidung der einzelnen 
Fälle an den Führungsstab "irtschaft für den Wehrwirtscähfts- 
bezirk X," zur Unterrichtung der Ablader sowie an Hamburg 
die in Frage kommenden deutschen Konsulate weiterleiten. 

3. Eine Zustimmung der Italienischän Kegierung zur An- 
wendung des Reichsleistungsgesetzes auf die in italieni- 
schen Häfen notgelandeten deutschen Schiffsladungen 
war nicht durchzusetzen. Schwierigkeiten, die sich aus 
der Weigerung der Reedereien ergeben, Ladungen an die 
Ablader wieder auszuliefern, für die diese nicht im‘ 
Besitz der Konnossemente sind, müssen daher durch eine 
innerdeutsche Regelung behoben werden. Im übrigen hat 
sich jedoch bei den Feststellungen an Ort und Stelle 
ergeben, dass von den Reedereien in den meisten Fällen 
Auslieferungsscheine erteiltworden sind. In erster 
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Linie ist auf Reedereien einzuwirken, möglichst 
weitgehend Auslieferungsscheine zu erteilen, insbeson- 
dere dann, wenn vom Ablader eine Schadloshaltung zuge- 
sagt wird für den Fall, dass die Reederei aufgrund der 
später etwa vorgelegten Konossemente in Anspruch genon- 
men wird. 

Soweit die Reederei zur Erteilung eines Ausliefe- 
rungsscheinens nicht bereit ist und daher die Rückbeorde- 
rung Kriegswichtiger Waren nach Deutschland aufgrund 
des Keichsleistungsgesetzes in Frage kommt, behalte ich 
mir weitere Weisung vor. 

4. Nach den italienischen Kriegsgesetzen besteht die 
Möglichkeit einer Beschlagnahme nur bei feindlichem 
Bigentum. Notgelandete Schiffsladungen, die aufgrund 
der getroffenen Abmachungen als deutsche Waren aner- 
kannt sind, können daher weder auf Grund der italieni- 
schen Prisengesetze, noch aufgrund der italienischen 
Kriegsgesetze zu Gunsten des italienischen Staates 
beschlagnahmt werden. Sollten trotzdem derartige 
Beschlagnahmeverfügungen von italienischen Stellen 
vorgenommen werden, so sind gegen derartige, mit den 
getroffenen Abmachungen im Widerspruch stehenden Maß- 
nahmen Vorstellungen bei der Italienischen Regierung 
zu erheben. 

5. Die Italienische Kegierung hat zugesagt, Anträge auf 
Überlassung von nicht-deutschen Waren aus notgelan- 
deten Schiffsladungen; die von ihr beschlagnahmt werden, 
von Fall zu Fall wohlwollend zu prüfen. 

Ich bitte, festzustellen, in welchem Umfange sich 
noch kriegswichtige, -bereits bezahlte Ausführware oder 
kriegswichtige noch nicht bezahlte Kinfuhrware, unter 
den notgelandeten schiffsladungen befindet. Das Ergebnis 
dieser Feststellung ist der jeweils zuständigen Reichs- 
stelle mitzuteilen mit dem Anheimgehen, wegen des 
Rückerwerbs der Waren aufgrund der getroffenen Ahmachun- 
gen das Erforderliche zu veranlä5sen. 

6. Die mit der Italienischen Regierung getroffene Abmachung 
"bezieht sich auch auf die in den italienischen Kolonial- 
häfen notgelandeten Schiffsladungen. Soweit ein Bedürf- 
nis hierfür besteht, kann sie daher auch für diese Waren 
angewendet werden. 

7. Die mit der Italienischen Regierugg getroffenef Abmachung 
bezieht sich nicht auf die von Deutschland besetzten 
Gebiete. Es bestehen jedoch keine Bedenken, die ent- 
sprechend anzuwenden, wenn der Ablader in den von 
Deutschland besetztep Gebieten ansässig ist. 

Im Auftrag 

gez. Unterschrift 
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Abschrift. 

Der Vorsitzende des 
Deutschen Regierungsaussshusses Rom, den 25.1.1941 

Herr Vorsitzender! 

Ich beehre mich, Ihnen zu bestätigen, dass zwischen der Deutschen 
und der Italienischen Regierung folgendes vereinbart wird: 

l. Deutsche Ausfuhrwaren, die in italienischen Häfen auf’&ut- 
schen Schiffen notgelandet sind, werden als deutsche Waren 
behandelt, wenn der deutsche Ausführer den Kaufpreis nicht 
erhalten hat, unabhängig davon, in wessen Händen sich die 
Verladepapiere befinden. Die Italienische Kegierung ist 
damit einverstanden, dass diese Waren nach Deutschland verbracht 
werden. 

öntsprechendes gilt für in italienischen Häfen notgelandete 
Einfuhrwaren, wenn der deutsche Einführer Zahlung geleistet 
hat. 

Der Nachweis über den lichteingang des Kaufpreises beim deut- 
schen Ausführer oder der Nachweis über die Zahlung des Kauf- 
preises durch den deutschen Pinführer wird durch anliegende, 
von der zuständigen deutscheil Behörde auszustellende Beschei- 
nigung erbracht. 

Die Deutsche Regierung verpflichtet sich, die Italienische 
Regierung für etwaige Leistungen schadlos zu halten, die diese 
zur Befriedigung von Ansprüchen zu bewirken hat, die im 
Zusammenhang mit dieser Regelung gegen sie geltend gemacht 
werden sollten. Die Italienische Kegierung wird die Deutsche 
Regierung unverzüslich unterrichten, sobald derartige Ansprüche 
gegen sie geltend gemacht werden. 

2. Soweit deutsche Waren im Sinne von Ziffer 1 in Italien oder . 
nach dritten Ländern verkauft werden sollen, wird die Italieni- 
sche Regierung die erforderlichen senehmigungen erteilen. 

3. Für Waren, für die nicht innerhalb von 6 Wlonaten der Italieni- 
schen Regierung Bescheinigungen der in Ziffer 1 genannten 
Art übergeben werden, erlischt die von der Italienischen 
Regierung in Ziffer l übernomnene Verpflichtung. 

4. Müssen andere als die unter Ziffer 1 genannten Nothafengüter 
zur-Vermeidung weiterer Ladekosten oder um den Verderb 
der Waren zu vermeiden, verwertet werden, wird die Italienische 
Regierung die für die Durchführung der Verwertung erforder- 
lichen Genehmigungen erteilen, soweit die Ware nicht von ihr 
beschlagnahnt wird. 

5. Soweit die Italienische Regierung nicht-deutsche Waren be- 
schlagnahmt, die auf deutschen Schiffen in italienischen 
Häfen notgelandet sind, werden Anträge auf Überlassung solcher 

Waren an antliche deutsche Stellen von Fall zu Fall wohl- ud 

a 
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wollend geprüft werden. Es besteht Übereinstimmung, dass diese 
Waren von der Italienischen Regierung nur gegen Hinterlegung 
des Kaufpreises zur Verfügung gestellt werden. 

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den “Ausdruck meiner ausge- 
zeichneten Hochachtung. 

ae 

N 

An den 
Vorsitzenden des Italienischen N 
Regierungsausschusses 
deine Exellenz 
Herrn Botschafter Amedeo Giannini 

Roma 

Centered “ 

I 

FEN 

Fi 

le 

Right-Sofiörn Allgnecl 
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äbschrift 

ze 

Bescheinigung 

Es wirä hiernit bescheinigt, dass die nachstehende 

= BEnaunE USD ee an an ASD-MEBASTET a een 

Nothafen: 

m Bestimmungshafen: 

Manifest Nr.: 

Empfänger: 

Warenbezeichnung: 

Zahl und Art der Packstücke: 

Markierung: 

7 Gewicht: 
Centered 

R" Deutsche Ausfuhrware der Firma ....2ecc0seesercns. 18t und daß 

bisher der Kaufpreis bei der deutschen Ausfuhrfirma nicht 

eingegangen ist. 

Diese Bescheinigung wird aufgrund der Vereinbarun; zwischen 

ER der Deutschen Regierung und der Italienischen kegierung 

von 25.Januar 1941 erteilt. 

Die italienischen Behörden werden gebeten, die Bemühungen 

der deutschen Ausfuhrfirma zu unterstützen. 

ae 92 Hamburg, den . 2000 Tele ee 

Führungsstab Wirtschaft 

für den Wehrwirtschaftsbezirk X 
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W» 
Abschriit 

Betrifft: Deutsche Schiffsladungen in italienischen Nothäfen 

Im Anschluss an Ziff.3) meines lirlasses -V So 310/41 - 

vom 11.Februar 1941 und unter Bezugnahme auf die Besprechung 

im Reichswirtschaftsministerium am 7.Fehbruar 1941 erteile ich 

Ihnen folgane ergänzende Weisungen: 

1: In den Fällen, in denen die Ablader nicht im Besitz der 

Konossemente sind, es sich aber um Waren handelt, die nach 

den getroffenen ÄAbmachungen als deutsche Waren anzusehen 

und noch nicht verwertet sind, ist auf die Reedereien ein- 

zuwirken, möglichst weitgehend Auslieferungsscheine zu er- 

teilen, insbesondere dann, wenn vom Ablader eine Schadlos- 

haltung zugesagt wird für den Fall, dass die Kkeederei auf 

Grund der später etwa vorgelegten Konossemente in Anspruch 

genommen wird. 

Soweit die Reedereien nicht bereit sind, Auslieferun,;sscheine 

zu erteilen, und es sich um kriegswichtige Waren handelt, 

ist die Rückbeorderun. der Ware der Keederei gegenüber : 

auf Grund &s Reichsleistungsgesetzes anzuordnen. Dice zurück- 

beorderte Ware ist nach ihrem Eintreffen in Deutschland 4 

auf Grund des Reichsleistunfößesetz£fes zu beschlagnahmen. 

£ 3. Die Frage, ob es sich um kriegswirtschaftlich wichtige Waren 

> 

handelt, ist im Einvernehmen mit der zuständigen Reichs- 

stelle zu entscheiden. 

Die Rückbeorderung und Beschlagnahme der Ware wird auf 
Antrag des Führungsstabes Wirtschaft für den Wehrwirtschafts- 

bezirk X, Hamburg, vom Öberkommgndo der lehrmacht-Wi.Rü-Amt-, 

Berlin W 62, Kurfürstensteasse 65, angeordnet. 

Die Beschlagnahme erfolzt zu Gunsten der Roges- Rohstoff- 
handelsgesellschaft-mbH., Berlin C 2, A.d.öchleuse 12a, 

= ine Beschlagnahme unmittelbar zu “Munsten der Reichsstelle 

kann nicht erfolgen, da die Reichsstelle des gewerblichen 

Sektors auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen über die Er- 

richtung der Reichsstellen sich grundsätzlich in die privat- 

“ wirtschaftliche Abwicklung eines Warengeschäftes nicht einschal- 

ten und im besonderen keine Verpflichangen aus derartigen 

Geschäften übernehmen dürfen. 

6. 

= 7. 

Roges-Rohstoffhandelsgesellschaft mbH. verwertet die 

beschlagnahnten Waren iu Einvernehmen mit der zuständigen 

Reichsstelle. Dabei sind #usfuhrwaren, für die der 
Ablader eine Bezahlung noch nicht erhalten hat, und 

Sinfuhrwaren, die vom Empfänger bereits bezahlt sind, 

diesen zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass 

besondere Gründe eine anderweitige Regelung angebracht 

erscheinen lassen. ls 

Bei der Anordnung der Kückbeorderung der Sendung ist 
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für den Fall der Unterlassung eine Ordnungsstrafe anzudro- 
hen, deren Höhe in einem angemessenen Verhältnis zum 
Wert der Ware stehen soll. 

Im Auftrag 

gez. Unterschrift 

Centered 

67 x ! 
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. WIE 12 Berlin, den 21.4.1941 

ADS ec Herner 

Rech 808 80 u z HI a vi. ID 

vom 31. März 1941 Ar. 13 seite 88 (v.27.5.41) 

Betr.: Das deutsch-italienische Abkommen zur Regelung der 

z Zahlungen aus dem Versi;herungsverkehr. nun 

Am 26. Februar 1941 haben in kom Vertrever aer Deutschen He- 

gierung und der söniglich Ltallenischen neglerung ein abkKom- 

“> men zur negelung “er Zahlungen aus dem Versicherungsverkehr 

unterzeichnet. 

Das Abkommen, das nach seinem Artikel 5 einen Bestanuteil 

des Abkommens zur kegelung der Zahlungen zwischen Veubsch- 

land und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26. September 1954 

Lin (Reiehsgesetzbl.IL 5.815) bildet, ist am c6. Webruar 1941 in 

sralt „etreten. ER 

2, 

Der deutsche Wortlaut des Abkomuens wird nachstehend veröflent- 

Licht. 

Berlin, den 27. März 1941 

en 

ler Keichsminister des Auswärtigen 

in Vertretung 

r Freiherr von Weizsäcker. 
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ABKOMMEN 

zwischen Deutschland und Italien zur Kegelung der Zahlungen 

aus dem Versicherungsverkehr. 

Artikel 1 

Zahlungen im Versicherungs- und Kückversicherungsverxehr sind 

im Rahmen der geltenden devisenrechtlicnhen vorschriIten uber 

das Konto Verschiedene Übertragungen zu uberweisen, soweit 

sie auf Verträgen beruhen, die auf keichsmark oder Lire lau- 

ten. im Rückversicherungsverkehr sind auch verrechnungen von 

Salden im Inlande zulässig. »oweitb aie Verpflichtungen auf 

eine dritte Währung lauten und die Vertragspartner durch eitlek- 

cive Zahlung in der äritvsen währung zu erfullen haben, sind 

die Verpflichtungen im kahmen der geltenden devisenrechtlichen 

Bestinmungen in dieser Währung effektiv auszugleichen, 

Artikel 2 

Bei Lberweisung von Lebeusversicherungsleisiungen an Ibalie- 

nische Siaatsan,zehörige, die aus Deutschland nach Ltalien ZU- 

ruckwandern, wird kelne besöfffere Abgabe erhoben, aucn wenn 

diese Kuckwanderer nach deuisch.m bevisenrechi als Auswande- 

rer behanüelt werden. 

Zahlungen aus Lebensversicnerungsverträgen, die ausnahmswelse 

auf eine drivte freie währung Lauten und’ auf welche die +rä- 

mien in dieser Währung gezahlt worden sind, werden in der Ver- 

tragswährung SransTeriert. 

Artikel 5 

Zahlungen im Transportversicherungsverkehr für den unmittel- 

baren deutsch-italienischen Warenverkehr werden über das 

Reichsmarksammelkonto bzw. über das Allgemeine Lirekonto über- 

wiesen. 

Zahlungen im Transportversicherungsverkehr für Iransitwaren 

werden effektiv in der Vertragswährung geleistet, 

Artikel 4 

Als Zahlungen im Versicherungsverkehr „elten neben der Zah- 

lung der Främien und der Auszanlung der Versicherungs- oder 

Schadenssumue bei Binsritt ües Versicherungsfalles als Zah- 

lungen, die gescnaäftsublich mit dem Abschluß und der Durch- 
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Sue 

fuhrung eines Versicherunssvertrages verbunden sind, 2.B. 

Auszahlungen von Rückkaufswerten, wlicedarlehen, Darlehens- 

Tücxzanlungen, »waklergebühren, abschlußsebünren, Gewinnan- 

veilen, schadenseräabungsxosten, Zinsen und xückflüssen. 

artikel 5 

über das a0onto verschiedene. Übertragungen werden ohne be- 

sondere Abgaben una Unkosten außer gen normalen „rovisio- 

nen der mit der Durchführung dieses abkommens betrauten 

otellen uberwiesen; 

a) die Zuschüsse, die die senwralen der deutscnen Ver- 

sicnerunssgesellschaften iaren Verüretungen in Italien 

oder die die senbralen der italienäschen Versicherungs- 

geseilschaften ihren Vertretungen in Deutschland zur 

Vervollständigung der tecnnischen Keserven oder für 

ihre Versicherungstätigkeit zur Verfügung stellen; 

b) die aus uer Versicheruugstätigkeit von den Verbretun- 

gen erzielten vberschüsse an iAäre Zentralen, Die aus 

der. Versicherungstäatigkeit in Yremäwanrungen stammen 

den !remdwährungssakden werden in den ÜUriginalwährun- 

gen uberwliesen. 

artikel 6 

Zahlungen im Sozialversicherungsverkehr werden auf dem Lost- 

wege vorgenommen. Zahlungen, die den betrug von DV Lireuber- 

steai,en, werden von Ltalien nach Deuuischland uber das KunbOo 

Verschiedene Lpertra,ungen überwiesen. 

artikel 7 

Die Lberweisungen auf Grund dieses Abkommens werden von den 

mit der Durchführung betrauten stellen bevorzugt behandelt. 

Artikel 8 

Dieses abkommen, das das abkommen vom 25. kai 1938 zwischen 

Deutschland und Italien zur Kegelung der Zahlungen aus dem 

Versicherungsversehr erse,zt, bildet einen Sestandteil des 

abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland 

und Italien (Verrecnnungsaobkommen) vom 26.September 71954. 

Es tritt am leutigen lage in Kraft. 

Unterzeicnnev in Kom in doppelser Ausfertigung in deutscher 

und italienischer Sprache am 25.Februar 1949 

„arl Qlodius A.Giannini 

IN 
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DEKEnULNAac1unS 

zu der dem internationalen Lbereinkonnen Über den kisenbahn- 

rersonen- und ‚epäckverkenär beigefügten Liste. 

Vom 28.Wärz 1941. 

Die Angaben der Lisve unter "Ungarn" sind erganzi wornuen. 

Die Anderungen sind in ür. 75 des Deutschen keichsanzeigers 

und Freußischen Staatsanzeigers von 2/. März 1941 erhalten 

Berlin, den 258. Wärz 1941 

ver Reichsverkeursninistver 

Im Auftrag 

Dr. Friebe. 

Bekanntmachung 

zu der dem Internasionalen Übereinkommen über den Kisenbahn- 

frachtverkehr beigefügten Liste, 

Vom 28. Härz 1941. 

Die Angaben der Liste unter "Ungarn" sind ergauzt worden.Die 

Anderungen sind in ür. 75 des Deutscnen Reichsanzei,ers und 

Lreußischen Staatsanzeigers vou £/. Wärz 1941 erhalten, 

Berlin, den 28. März 1941 

Der Keichsverkehrsmiuister 

Im Auftrag 

ur.friebe. 

IRA VB 2 55 
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a MIR Berlin, den 21.4.1941 

Schr. 

ba sh 8 Tr 3 

Reichsgesetzblatt. (Teil II) 

vom 31. März 1941 Nr. 13 Seite 88 (v.27.3.41) 

Betr.: Das deutsch-italienische Abkommen zur Regelung der 
ahlungen aus dem Versiche kehr., 

Am 26. Februar 1941 haben in Rom Vertreter der Deutschen Re- 

gierung und der Königlich, Italienischen Regierung ein Abkom- 

men zur Regelung der Zahlungen aus dem Versicherungsverkehr 

unterzeichnet. 

Das Abkommen, das nach seinem Artikel 8 einen Bestandteil 

des Abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutsch- 

land und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26. September 1934 

& (Reishsgesetzb1.II S.818) beldet, ist am 26. Februar 1941 in 

Kraft getreten, 

Der deutsche Wortlaut des Abkommens wird nachstehend veröffent- 

licht. 

Berlin, den 27. März 1941 

Der Reichsminister des Auswärtigen 

In Vertretung 

pi Freiherr von Weizsäcker. 

Right-Bottorn Allgnecı 
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ABKOMMEN 

zwischen Deutschland und Italien, zur. Regelung.der Zahlungen 

aus dem Versicherungsverkehr._ 

Artikel 1 

Zahlungen im Versicherungs--und Rückversicherungsverkehr sind 

im Rahmen der geltenden devisenrechtlichen Vorschriften über 

das Konto Verschiedene Übertragungen zu überweisen, soweit 

sie auf Verträgen beruhen, die auf Reichsnark oder’Lire' lau- 

ten. Im Rückversicherungsverkehr sind’ auch Verrechhungen von 

Salden im Inlande Zulßssig, Bokeit die verpflichtungen auf 

sine äritte Währung lauten’ und’die' Vertragspartner durch affek- 

tive Zahlung in der Uritten Währung’ zu erfüllsh’haben, sind 

die Verpflichtungen im Rahmen der geltenden devisenrechtlichen 

" a Pi in TEEUNE währung SEE a 
ge #° viodukd BRD 

esse an pcokereV Lei aus ob (d 
Bei Überweisung von U ARNÄRRTRÄ AREE au italie- 

en nische Staatsangehörige, die aus Deutschland nach Italien zu- 

en 

m 

rückwandern, wird keine besondere Abgabe erhoben, auch wenn 

diese Rückwanderer nach deutschem Devisenrecht als Auswande- 

rer behandelt werden, 

Zahlungen aus LebensversicherunßsVerträgen, die ausnahmsweise 

auf eine dritte freie Währung Iauten und’ auf welche die Frä- 

"mien in dieser Währung gezahlt’ worden A werden ne Ver- 
u tragswährung sransferiert,. noakiadi sor nebres „us 

«HBRBLWIRON BB BIN ABI TROLL Wu beluisere 

Artikel 3 

Zahlungen im a Segen. ned für den unmittel- 

 Reichsmarksammelkönto bzws EURE ARTE Liwekonto über- 

wiesen. 

Zahlungen im Srenspontveraßeläfhkäähresuhe für es 

werden effektiv in der eckig ee rt: 
aus Geyuulides eb anulemef un nellndl ae Leioad 

iisthnadant asake Artikel 4 BRTR TOBATRVRERIII Bere) 

"Als Bahtenge im RE gelten 'neben"der Zah- 
"Jung der Prämien ünd der Auszahlung der Versicherüigs-loder 

"lungen, die RPBREEPA EBEN ait den‘ ERLREN und der MBRIEN: 
Schadenssumme bei Eintritt des 'Versicherungsfalles'äls Zah- 

DER 

FE ET ai) IB IBFE Dit 

hr Li — nr . FEN # „Es 
f 

Right-Sottorn Allgned 
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führung eines Versicherungsvertrages verbunden sind, z.B. 

Auszahlungen von Rückkaufswerten, Rlicedarlehen, Darlehens- 

rückzahlungen,  Maklergebühren, Abschlußgebühren, Gewinnan- 

teilen, Schadenserhabungskosten, Zinsen und Rückflüssen. 

Artikel 5 

Über das Konto Verschiedene Übertragungen werden ohne be- 

sondere Abgaben und Unkosten außer den normalen FProvisio- 

nen der mit der Durchführung dieses Abkommens. betrauten 

Stell@n überwiesen: ; 

a) die Zuschüsse, die die Zentralen der deutschen Ver- 

sicherungsgesellschaften ihren Vertretungen in Italien 

oder die die Zentralen der italienäschen Versicherungs- 

gesellschaften ihren Vertretungen in Deutschland zur 

Vervollständigung der technischen Reserven oder für 

ihre Versicherungstätigkeit zur Verfügung stellen; 

b) die aus der Versicherungstätigkeit von den Vertretun- 

gen erzielten Überschüsse an ihre Zentralen, Die aus 

der Versicherungstätigkeit in Fremäwährungen stammen- 

den Fremdwährungssaläen werden in den Originalwährun- 

gen überwiesen. 

Artikel 6 P1 

& era im Sozialversicherungsverkehr werden auf dem Fost- 

wege vorgenommen, Zahlungen, die den Betrag von 50 Lireüber- 

stäigen, werden von Italien nach Deutschland über das Konto 

Verschiedene Übertragungen überwiesen, 

.: „Artikel 7 

Die Fremde, ‚auf Grund dieses Abkommens werden. von den 

mit der Durchführung betrauten ätellen bevorzugt bekandelt. 

Artikel 8. 

Dhaane ‚ıbkommen, das das Abkommen. vom 28. Mai. ‚1938 zwischen 

Deutschland und Italien zur Regelung der Zahlungen aus dem 

Versicherungsverkehr ersetzt, bildet einen Bestandteil des 

Abkommens zur Regelung der Zahlungen zwischen Deutschland 

und Italien (Verrechnungsabkommen) vom 26.September 1934. 

‚Es tritt am Heutigen Tage in Kraft, 

Unterzeichnet ‘in Rom.in doppeiter ausfertigung in deutscher 

und italienischer Sprache am 26,Februar 1941 

Sarl Glodius  A«Giannini 

N 

LE 

Sa: 

Righit-Bottorn Allgnecl 
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Bekanntmachung 

zu der dem Internationalen Übereinkommen über den Risenbahn- 

Personen- und Gepäckverkehr beigefügten Liste. 

Vom 28.Närz 194. | 

Die Angaben der Liste unter "Ungarn" sind ergänzt worden. 
Die Änderungen sind in Nr, 73 des Deutschen Reichsanzeigers 
und Preußischen Staatsanzeigers vom 27. Märg 1941 erhalten 

\ 

Berlin, den 28, März 1941 

Der Reichsverkehrsminister 

Im Auftrag 

Dr» Friebe. 

in ar 

zu ah dem Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahn- 

frachtverkehr beigefügten Liste, 
Vom 28, März 1941. 

Die Angaben der Liste unter "Ungarn" sind ergänzt worden.Die 
Änderungen sind in Nr. 73 des Deutschen Reichsanzeigers und 
Freußischen Staatsanzeigers vom 27. März 1941 erhalten, 

Berlin, den 28, März 1941 

Der IUKRINOTI Dana 

Im Auftrag 

Dr,Friebe, 

en Ascher 
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